1. MAI 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung von Buch I Titel 3 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit in Bezug auf die Informierung des Arbeitgebers über den Schutz vor nachteiligen Maßnahmen im Rahmen des internen Verfahrens


(Belgisches Staatsblatt vom 13. Juni 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


1. MAI 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung von Buch I Titel 3 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit in Bezug auf die Informierung des Arbeitgebers über den Schutz vor nachteiligen Maßnahmen im Rahmen des internen Verfahrens


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, des Artikels 4 § 1, nummeriert durch das Gesetz vom 7. April 1999 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Juli 2021, und des Artikels 32/2 § 5, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Februar 2014;

	Aufgrund des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit, des Buches I Titel 3 - Verhütung psychosozialer Risiken am Arbeitsplatz;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 241 des Hohen Rates für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz vom 17. Dezember 2021;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 161/2022 der Datenschutzbehörde vom 19. Juli 2022;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 73.168/1 des Staatsrates vom 27. März 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Arbeit


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel I.3-35 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 wird eine Nr. 1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"1/1. gegebenenfalls die Beschreibung des Zusammenhangs zwischen den in Nr. 1 erwähnten Taten und einem in Artikel 32ter Absatz 2 des Gesetzes erwähnten Diskriminie-rungsmerkmal,".

	2. Paragraph 2 wird aufgehoben.




	Art. 2 - Artikel I.3-36 desselben Gesetzbuches wird wie folgt ersetzt:

	"Art. I.3-36 - Zusätzlich zu der Mitteilung der in Artikel I.3-22 erwähnten Informa-tionen und gemäß Artikel 32terdecies/1 Absatz 1 Nr. 1 und Artikel 32quinquiesdecies Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe f) des Gesetzes setzen Gefahrenverhütungsberater für psychosoziale Aspekte, sobald der Antrag angenommen worden ist, den Arbeitgeber von der Tatsache in Kenntnis:

	1. dass Gewalttaten oder Taten moralischer Belästigung am Arbeitsplatz, die mit einem in Artikel 32ter Absatz 2 des Gesetzes erwähnten Diskriminierungsmerkmal zusammenhängen oder nicht, oder Taten sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im Antrag vermerkt sind,

	2. dass der Antragsteller den Schutz vor nachteiligen Maßnahmen in Anspruch nehmen kann."


	Art. 3 ­ In Artikel I.3-37 Absatz 1 desselben Gesetzbuches wird Nr. 3 wie folgt ersetzt:

	"3. gemäß Artikel 32terdecies/1 Absatz 1 Nr. 2 und Artikel 32quinquiesdecies Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe a) des Gesetzes sofort den Arbeitgeber informieren, dass der Arbeitnehmer, der im Sinne dieser Artikel als Zeuge auftritt und dessen Identität er mitteilt, Schutz vor nachteiligen Maßnahmen in Anspruch nehmen kann, sofern dieser Arbeitnehmer dieser Mitteilung zugestimmt hat."


	Art. 4 ­ Artikel I.3-41 desselben Gesetzbuches wird wie folgt abgeändert:

	1. Nummer 1 wird wie folgt ersetzt:

	"1. die Unterlage, mit der der Arbeitgeber über die Einreichung des Antrags auf formelle psychosoziale Intervention wegen Gewalt oder moralischer oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, die Art der in dem Antrag erwähnten Taten und den Schutz vor nachteiligen Maßnahmen informiert wird,".

	2. Nummer 2 wird wie folgt ersetzt:

	"2. gegebenenfalls die Unterlage, mit der der Arbeitgeber darüber informiert wird, dass den in Artikel 32terdecies/1 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzes erwähnten Zeugen Schutz gewährt wird,".


	Art. 5 ­ Vorliegender Erlass tritt am selben Tag in Kraft wie das Gesetz vom 7. April 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskrimi-nierung zwischen Frauen und Männern, des Gesetzes vom 30. Juli 1981 zur Ahndung bestimmter Taten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen, des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung und des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, was den Schutz vor nachteiligen Maßnahmen betrifft.


	Art. 6 ­ Der für Arbeit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 1. Mai 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

